
Der Grossraum Zürich boomt. Sein Erfolg droht  nanziell 
Schwache und den breiten Mitt elstand zu verdrängen. 
Davon sind Familien und ältere Menschen besonders 
betroff en. Diese Verdrängung ist staats- und sozialpoliti sch 
gefährlich und hat negati ve Folgen für die Volkswirtschaft  
und die Umwelt. 

Die Städte – allen voran Zürich, aber auch Winterthur und 
immer mehr Gemeinden wie Küsnacht oder Wädenswil – 
sind sich dieser Herausforderungen bewusst. Der genossen-
schaft liche Wohnungsbau erlebt eine markante Belebung 
und wachsende Anerkennung. Die öff entliche Diskussion 
darüber zeigt aber auch, dass die Bedeutung und die ge-
sellschaft lichen Leistungen der Wohnbaugenossenschaft en 
noch zu wenig bekannt sind. Es kursieren Vorurteile über die 
Praxis und die Bewohner der Genossenschaft en und zur  Rolle 
der öff entlichen Hand. Diese Erklärung hält deshalb fest:

 Wohnbaugenossenschaft en sind Selbsthilfeorganisati o-
nen. Sie erbringen ihre Leistungen weitgehend aus eige-
ner Kraft . Die grosse Mehrheit ihrer Siedlungen steht auf 
Land, das sie mit eigenen Mitt eln auf dem freien Markt 
erworben haben. Sie sind heute so günsti g, weil sie über 
Jahrzehnte der Spekulati on entzogen waren. Dank der 
Kostenmiete  werden keine Gewinne abgeschöpft . 

 Ein kleiner Teil der Genossenschaft swohnungen im Kan-
ton Zürich wird mit Mitt eln der Wohnbauförderung und/
oder vergünsti gter Landabgabe (Baurecht oder Verkauf) 
verbilligt. Diese Förderung kommt gezielt nur Haushalten 
zugute, die ti efe Einkommen haben und strenge Bele-
gungsvorschrift en einhalten. Die Genossenschaft en selbst 
werden nicht subventi oniert, sondern leisten einen Mehr-
aufwand! 

 Wohnbaugenossenschaft en sind privatrechtliche Mit-
eigentümergesellschaft en. Sie können (wie alle ande-
ren privaten Besitzer) nicht zu Belegungs- oder Einkom-
mensvorschrift en verp ichtet werden – ausser wenn sie 
vergünsti gtes Land oder Mitt el der Wohnbauförderung 
 erhalten haben. Doch sehr viele Genossenschaft en wen-
den freiwillig Vermietungsvorschrift en an.

 Die genossenschaft liche Form des Eigentums ist steuer-
rechtlich benachteiligt und pro ti ert nicht von den zahl-
reichen Erleichterungen für das Wohneigentum.

Die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft en und die 
vielen im Milizamt täti gen Personen erbringen somit  grosse 
Leistungen für die Gesellschaft . Das genossenschaft liche 
Modell des Zusammenlebens und Wirtschaft ens ist nach-
halti g, innovati v und erfolgreich. 

Zürcher Erklärung zur Wohnungspoliti k

Namen der Unterstützenden und Online-Anmeldung auf www.wohnbaugenossenschaft en-zuerich.ch
Dort  ndet sich auch ein Anhang zur Erklärung; er verti eft  deren Aussagen mit aktuellen Zahlen und Quellenangaben.

Die Erklärung wurde initi iert vom Verband Wohnbaugenossenschaft en Zürich (SVW).  September 2011

Zahlbarer Wohnraum für die breite Bevölkerung durch Förderung des genossenschaft lichen Wohnungsbaus

Das sind die gesellschaft lichen Leistungen der Genossen-
schaft en:
1. Sie sichern nachhalti g zahlbaren Wohnraum  insbesondere 

für Familien und ältere Menschen mit beschränktem Ein-
kommen.

2. Sie beanspruchen markant geringere Wohn ächen; 
 Boden und Infrastrukturen werden besser genutzt, womit 
die öff entliche Hand Kosten spart. 

3. Ihre Neu- und Ersatzneubauten sind architektonisch und 
städtebaulich meist vorbildlich und bewirken eine verant-
wortungsvolle Verdichtung. 

4. Genossenschaft smitglieder haben Wohnrecht; im Fall von 
Ersatzneubauten erhalten sie Ersatzangebote und werden 
nicht verdrängt.

5. Gemeinschaft sfördernde und soziale Angebote sowie 
 Infrastrukturen erhöhen die Wohnqualität.

6. Genossenschaft en wirtschaft en mit einer langfristi gen 
Perspekti ve. Deshalb investi eren sie mehr in ökologische 
Massnahmen.

7. Weil Genossenschaft swohnungen günsti ger sind, bean-
spruchen ihre Bewohnenden weniger oder keine Sozial-
hilfe oder Ergänzungsleistungen. Das spart mehr Geld, als 
die Wohnbauförderung kostet.

All diese Vorteile sind Grund zur Förderung des gemeinnüt-
zigen und genossenschaft lichen Wohnungsbaus, wie es die 
Verfassungen von Bund und Kanton verlangen! Der Anteil 
des genossenschaft lichen Wohnungsbaus muss langfristi g 
gehalten und gesteigert werden:

A Wohnbauland der öff entlichen Hand oder von staats-
nahen Betrieben soll bei Bedarf für die Gemeinden oder 
den gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert und nicht 
dem Meistbietenden verkauft  werden. Wo möglich, soll 
die öff entliche Hand Land kaufen und zum Beispiel im 
Baurecht an Genossenschaft en abgeben. Wo dies ver-
günsti gt geschieht, soll es an Verp ichtungen bei der 
Vermietung gebunden sein. 

B Kantonale und kommunale Bodenfonds stellen Mitt el 
zum Landerwerb bereit.

C Die Raumplanung schaff t Zonen für den gemeinnützigen 
Wohnungsbau. Planungsgewinne werden abgeschöpft  
und zur Vergünsti gung von Land eingesetzt.

D Kanton und Gemeinden fördern die genossenschaft liche 
Form des Eigentums.



Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur

»

Die Gemeinnützige 
Wohnbaugenossenschaft  
Winterthur befürwortet 
die Ideen der «Zürcher  
Erklärung zur Wohnungs- 
politik». 
Unterstützen auch Sie diese  
Anliegen mit Ihren Namen  
und tragen Sie sich online  
in die Namensliste ein.

 
www.wohnbaugenossenschaften-zuerich.ch 
weiter zur «Onlineregistrierung Einzelperson»

 
Auf dieser Website finden Sie auch einen Anhang  
zur Erklärung, vertiefte Aussagen mit aktuellen  
Zahlen und Quellenangeben sowie eine aktuelle  
Namensliste der Unterstützenden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!


